
Datenschutzerklärung siehe Rückseite

Persönliche Daten

Titel Vorname Nachname Geb.-Datum

Straße PLZ Wohnort

Mitteilungen

Telefon-Nr. E-Mail per E-Mail

ja   /   nein

Mobil Fax

Mitgliedschaft
Ich möchte Mitglied werden ab 01.

Meine Familie möchte Mitglied werden ab Tag Monat Jahr

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich per Lastschrift eingezogen. Er wird von der Mitgliederversammlung

festgelegt und beträgt z. Z.  Jährlich: ____________€,  Familienbetrag:  ____________€, oder

verminderter Beitrag: ____________€.  (siehe Rückseite)

Ich möchte auch in Arbeitsgruppen / Ausschüssen mitarbeiten       ja  / nein

Gläubiger Identifikationsnummer DE81 ZZZ0 0002 0488 97

SEPA-Lastschriftsmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Bürgerinitiative Hengen e. V.  (Zahlungsempfänger), Zahlungen, Zugleich weise ich mein / weisen 

 wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis:  Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaberin/Kontoinhaber:

Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ: Wohnort:

IBAN:  DE ____ __________   _________  ___________  _________   _____

BIC: Name der Bank:

Zur Teilnahme am SEPA-Lastschriftsverfahren sind die Zustimmung zu folgenden Vereinbarungen und Angaben zur Verwendung erforderlich.

1. Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs beträgt die Frist für die Information vor einer fälligen Zahlung mindestens drei Tage vor der Belastung .

2. Die Mandatsreferenznummer wird in der Mitteilung  sowie im Kontoauszug des Kreditinstituts mitgeteilt.

Die Mandatsreferenznummer ist gleichzeitig die Mitgliedsnummer.

Mitglieds-Nr:
Das Lastschriftsmandat gilt nur für das Einziehen des Mitgliedbeitrages unter der o. a. Nummer.

Das vorstehende Konto wird auch für Erstattungen verwendet. 

Unterschrift(en) des/der Mitglieder und der/des Kontoinhaber(s) / Kontoinhaberin  

Datum und Unterschrift des Mitglieds Unterschrift des/der abweichenden Kontoinhaber(s)

Den Datenschutzhinweis auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen.

Mitgliedsstatus: M=Mitglied F=Familienbeitrag J/S= Jugendlicher/Student

Unterschrift

Beitrittserklärung

zum Verein Bürgerinitiative Hengen e. V.



Angaben zur Familienmitgliedschaft

Vorname Name der/des Ehefrau/Lebenspartner(s/in) Geb.-Datum

Vorname des Kindes Name Geb.-Datum

Vorname des Kindes Name Geb.-Datum

Vorname des Kindes Name Geb.-Datum

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag für eine einzelne Person beträgt 25,00 € jährlich.

Der Familienbeitrag beträgt jährlich 55,00 €.

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind beitragsfrei.

Kündigung der Mitgliedschaft

Datenschutzhinweise:

Ansprechpartner und/oder wo die Beitrittserklärung abgegeben werden kann:

Josef Schulte, Schupbach, Panrasen 6, 65614 Beselich (Vorsitzender)

Anke Möller, Schupbach, Eschenauer Str. 22, 65614 Beselich (2. Vorsitzende)

Michael Peter Sobotta, Schupbach, Weidenhof, 65614 Beslich (Schriftführer)

Ernst Jäger, Schupbach, Panrasen 1, 65614 Beselich (Kasssenverwalter)

Version Mai 2018

Ihre personenbezogene Daten werden vom Verein Bürgerinitiative Hengen e. V. gemäß der europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO) und dem deutschen 

Datenschutzgesetz (BDSG) für  die Begründung  und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung  werden Ihre 

Daten ausschließlich der Vereinsaufgaben an diesbezügliche besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer 

gesonderten Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in der jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise entnehmen Sie dem 

Datenschutzmerkblatt auf unser Homepage oder kann auch separat angefordert werden.

Jugendliche sind Personen nach Vollendung des 14. Lebensjahr bis zum vollenden 18. Lebensjahres. Studenten zahlen den 

Mitgliedsbeitrag für Jugendliche. Der Nachweis ist jährlich durch schriftlich (Kopie) oder elektronische Übermittlung des 

Studentenausweises nachzuweisen. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform, mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres. Sie ist dem Vorsitzenden 

bzw. dem Verein zuzustellen. Das Mitglied bekommt dann eine Eingangsbestätigung mit einer Mitteilung über das Datum der Beendigung 

der Mitgliedschaft.


